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Ausbildungsnachweis zu Anhang 2 zum Bildungsplan 

Artikel 4 Absatz 1 Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz vom 28. September 2007 (Jugendarbeitsschutzverordnung, ArGV 5; SR 822.115) verbietet 

generell gefährliche Arbeiten für Jugendliche. Als gefährlich gelten alle Arbeiten, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstände, unter denen sie 

verrichtet werden, die Gesundheit, die Ausbildung und die Sicherheit der Jugendlichen sowie deren physische und psychische Entwicklung beein-

trächtigen können. In Abweichung von Artikel 4 Absatz 1 ArGV 5 können lernende Müllerinnen EFZ/ Müller EFZ ab 15 Jahren entsprechend ihrem 

Ausbildungsstand für die aufgeführten gefährlichen Arbeiten herangezogen werden, sofern die folgenden begleitenden Massnahmen im Zusam-

menhang mit den Präventionsthemen vom Betrieb eingehalten werden. 

Um die Schulung von Lernenden betreffend gefährliche Arbeiten dokumentieren zu können, steht Ihnen dieses Formular (Ausbildungsnachweis) zur 

Verfügung. Mit dem Ausbildungsnachweis können Arbeitgeber bestätigen, dass sie ihre Lernenden instruiert haben betreffend Anwendung der 

Massnahmen für die Arbeitssicherheit. Es wird empfohlen, diese Ausbildung im 1. Lehrjahr durchzuführen. Anhang 2 des Bildungsplans empfiehlt 

zudem die Überwachung der Lernenden über alle drei Lehrjahre, um die richtige und regelmässige Anwendung der Sicherheitsmassnahmen sicher-

stellen zu können.  

Gefährliche Arbeit(en) Gefahr(en) Emp-
fohle-
ner 
Zeit-
raum 

Ausbildung im Betrieb Bemerkungen 

 Zif-
fer1 

Datum Visum  
Ausbild-
ner  

Visum Ler-
nende Person 

 

Manuelles Heben und Tragen von 

Lasten (Säcke u.a)  

 

Heben und Tragen von schwe-

ren Lasten 

3a 1.Lj.     

Produktionsprozess: korrektes Ein-

stellen der Produktionsanlagen, bei 

Störungen werden notwendige Kor-

rekturmassnahmen getroffen  

Unterhalt mit Reinigung und Pflege 

der Anlagen und Maschinen gemäss 

betrieblicher Vorgaben 

Arbeiten mit gefährlichen Ar-

beitsmitteln (Maschinen, Werk-

zeuge) 

8a & 

8b 

1.Lj.     

 
1 Ziffer gemäss Verordnung des WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche; SR 822.115.2, Stand: 12.01.2022 

https://www.mueller-in.ch/file/Verordnungen%20etc/26-01-01_Ausbildungsnachweis_zu_Anhang2_D.pdf
https://www.mueller-in.ch/file/Verordnungen%20etc/26-01-01_Bildungsplan_Anhang2_begleitende_Massnahmen_D_Homepage.pdf
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Gefährliche Arbeit(en) Gefahr(en) Emp-
fohle-
ner 
Zeit-
raum 

Ausbildung im Betrieb Bemerkungen 

 Zif-
fer1 

Datum Visum  
Ausbild-
ner  

Visum Ler-
nende Person 

 

Herstellung von Würfeln, Crumbles, 

Extrudaten, Expandaten 

Arbeiten mit gefährlichen Ar-

beitsmitteln (Maschinen, Werk-

zeuge) 

Arbeiten mit unter Druck ste-

henden Medien (Dampf) 

4g  

8b 

1.Lj.     

Arbeiten mit bewegten Transportmit-

teln (Stapler, ungeschützte bewegte 

Maschinenteile mit Quetsch- oder 

Einzugsstellen) 

Staplerfahrzeuge  

Ungeschützte bewegte Maschi-

nenteile 

8a & 

8b 

1.Lj.     

Umgang mit Staub (Mehl, Getreide-

staub) 

Stäube, welche mit Luft ein 

zündfähiges Gemisch ergeben 

Erkrankungsgefahr bei Mehl-

staub 

5b & 

6b 

1.Lj.     

Umgang mit speziellen Rohstoffen 

(Mineralstoffe, Spurenelemente, En-

zyme, Vitamine, Aromen, Aminosäu-

ren, Stabilisatoren)  

Rohstoffe mit gesundheitsge-

fährdenden Eigenschaften 

6a 1.Lj.     

Fachgerechte Musterentnahme auf 

Lastwagen (Höhe >2m) oder von 

Gleiswagen  

Arbeiten mit Absturzgefahr 

Arbeiten in einem Bereich mit 

innerbetrieblichem Rangierver-

kehr 

10a 

& 

12b 

1.Lj.     

Lagerbewirtschaftung (Kontrolle Zu-

stand der Lagerräume, Silos und de-

ren Inhalte, Reinigung) 

Arbeiten mit Absturzgefahr 10a 1.-3. Lj.     
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Gefährliche Arbeit(en) Gefahr(en) Emp-
fohle-
ner 
Zeit-
raum 

Ausbildung im Betrieb Bemerkungen 

 Zif-
fer1 

Datum Visum  
Ausbild-
ner  

Visum Ler-
nende Person 

 

Konfektionierung (absacken, palettie-

ren) 

Automatische Produktionsein-

richtungen wie Verpackungs-

strassen, Absackanlagen 

8a 1.Lj.     

Arbeiten in Maschinenräumen Arbeiten mit gesundheitsgefähr-

denden physikalischen Einwir-

kungen (gehörgefährdenden 

Lärm) 

4c 1.Lj.     

  


